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TERMINE:

14., 15., 16. Februar 2025

21. und 22. Februar 2025

Für Essen und Trinken ist reichlichgesorgt!

Halleneinlass
Freitag und Samstag 

ab 18.00 Uhr
Sonntag ab 14.30 Uhr 
mit Ka� ee und Kuchen

Auf einen schönen, unterhaltsamen Abend mit euch

freut sich die Bädles-Bühne Hengstfeld
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Das Land Baden-Württemberg hat die Förderung für 
den Ausbau der Ganztagesschule und Schulbetreuung 
an der Julius-Wengert-Schule bewilligt. In einer ge-
meinsamen Runde am vergangenen Mittwoch mit Bür-
germeister Andreas Frickinger, Bauamtsleiter Jan Hof-
acker, Schulleiter Andreas Kurz, dem Hausmeister 
Viktor Bejz und mit dem Schulsekretariat unter der 
Leitung von Frau Yvonne Wieczorek wurden konkrete 
Lösungsansätze erarbeitet, um eine optimale Betreu-
ung der Schülerinnen und Schüler vor, während und 
nach dem Unterricht zu gewährleisten.

Die geplanten Maßnahmen zielen darauf ab, den Schü-
lerinnen und Schülern nicht nur ein Mittagessen an-
zubieten, sondern auch eine umfassende Nachmittags-
betreuung zu gewährleisten. Diese Initiative ist ein 
wichtiger Schritt, um die Bildungs- und Betreuungsan-
gebote an der Julius-Wengert-Schule weiter zu verbes-
sern. 

Die Beteiligten sind sich einig: Mit diesen neuen Mög-
lichkeiten wird die Ganztagesschule nicht nur der Not-
wendigkeit nachkommen, sondern auch den Kindern 
eine wertvolle und unterstützende Umgebung bieten. 
Auch wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf un-
terstützt und gleichzeitig die Bildung und Förderung 
unserer Schule intensiviert.

Bürgermeister Frickinger freut sich über die Förderung 
besonders: „Diese Investition in die Infrastruktur unse-
rer Schule ist ein wichtiger Schritt, um die Bildungs-
qualität an unserer Schule weiter zu verbessern. Davon 
profi tieren nicht nur die Familien, sondern die ganze 
Gesellschaft.“

Ausbau der Ganztagesschule 
an der Julius-Wengert-Schule 

Wallhausen 
KKindeerffascchingg

im Kulturhaus:

Bunte Sause für die Jüngsten
Am vergangenen Sonntag ging es im Kulturhaus 
hoch her, denn es waren viele Kinder mit ihren 
Eltern bzw. Großeltern gekommen, um Fasching 
zu feiern. 

Für beste Unterhaltung mit Spielen sorgten viele 
ehrenamtliche Mitglieder des DLRG-Stützpunkts 
Wallhausen. 

So gelang es, den Kindern einen schönen Nach-
mittag zu gestalten, bei dem alle ausgelassen und 
fröhlich feiern konnten.
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Amtliche Amtliche 
BekAnntmAchungenBekAnntmAchungen

Gemeinde Wallhausen�
� Wahlkreis 268 Schwäbisch Hall-Hohenlohe

Wahlbekanntmachung
1. 	Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen 

Bundestag statt.
		  Die Wahl dauert von 8.00 – 18.00 Uhr.
2.	Die Gemeinde ist in folgende vier allgemeine Wahlbezirke 

eingeteilt:

		  Nummer des	 Abgrenzung des	 Wahlraum
		  Wahlbezirks	 Wahlbezirks

		  00101	 Ortsteil Wallhausen	 Kulturhaus, 
		  Wallhausen, 
		  Am Freibad 1, 
		  rollstuhlgerecht

		  00202	 Ortsteile Schainbach 	 Evangelischer
			   und Limbach	 Gemeindesaal,
				    Wallhausen-
				    Schainbach,
				    Kirchsteige 6

		  00303	 Ortschaft Hengstfeld, 	 Evangelisches
			   bestehend aus den 	 Gemeindehaus,
			   Ortsteilen Hengstfeld, 	Wallhausen-
			   Asbach, Roßbürg 	 Hengstfeld,
			   und Schönbronn	 Hauptstraße 96,
				    rollstuhlgerecht

		  00404	 Ortschaft 	 Bürgerhaus,
			   Michelbach an der 	 Wallhausen-
			   Lücke	 Michelbach
				    an der Lücke,
				    Schlossstraße 4,
				    rollstuhlgerecht

		  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 13. Januar 2025 bis 2. Februar 2025 über-
sandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

		  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 16.30 Uhr im Rathaus Wallhausen, Rathaus-
saal, Seestraße 2 zusammen.

3.	 Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung 
und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mit-
zubringen.

		  Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.

		  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

		  Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

		  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
		  a)	 für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 

Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung,

		  b)	 für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-

nung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landes-
listen und links von der Parteibezeichnung einen Kreis 
für die Kennzeichnung.

		  Der Wähler gibt
		  seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Be-
werber sie gelten soll,

		  und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Lan-
desliste sie gelten soll.

		  Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4.	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.

5.	 Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

		  a)	 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises oder

		  b)	 durch Briefwahl
		  teilnehmen.

		  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden.

6.	 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).

		  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnah-
me erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht 
(§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).

		  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Wallhausen, den 14. Februar 2025

Bürgermeisteramt Wallhausen

gez. Andreas Frickinger
Bürgermeister
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Vorankündigung zur öffentlichen  
Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 26.2.2025
Am Mittwoch, den 26.2.2025, um 19.00  Uhr findet eine  
öffentliche Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal des Rat-
hauses statt.
Die Tagesordnung wird im nächsten Mitteilungsblatt bekannt 
gegeben.
Wir laden die Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.

LandratsamtLandratsamt

Pflege: 

Unterstützung durch die Nachbarschaft 
künftig leichter möglich
Mehr Entlastung für Pflegebedürftige 
und Angehörige möglich
Wer pflegebedürftig ist und einen Pflegegrad besitzt, kann den 
sogenannten „Entlastungsbetrag“ der Pflegeversicherung zur 
Finanzierung von Unterstützungsleistungen im Alltag einset-
zen. Bisher war dies in Baden-Württemberg nur durch Angebo-
te möglich, die von anerkannten Trägern und Dienstleistern 
erbracht wurden. Seit Beginn dieses Jahres kann der Aufwand 
von Helfenden aus der Nachbarschaft oder dem Freundes- 
und Bekanntenkreis direkt bei den Pflegekassen abgerechnet 
werden. Im Landkreis Schwäbisch Hall sind bereits über 60 
dieser „Einzelhelfer“ im Einsatz.
Pflegebedürftigen steht jeden Monat ein Betrag in Höhe von 
131 € zu, der zweckgebunden zur Förderung der Selbststän-
digkeit bei der Gestaltung des Alltags oder zur Entlastung 
pflegender Angehöriger eingesetzt werden kann. Konkret 
können damit zum Beispiel die Unterstützung beim Einkaufen, 
kleinere Hilfestellungen im Haushalt, die Begleitung bei Spa-
ziergängen und Freizeitaktivitäten oder auch bei Arztbesuchen 
sowie die Betreuung des Pflegebedürftigen bei kurzzeitiger 
Abwesenheit der Angehörigen finanziert werden. 
Das Land Baden-Württemberg hat jetzt mit einer Überarbei-
tung der Unterstützungsangebote-Verordnung dafür gesorgt, 
dass auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus der 
Nachbarschaft oder dem Freundes- und Bekanntenkreis All-
tagshilfen leisten können. Der Aufwand, der dabei entsteht, 
kann jetzt über den Entlastungsbetrag bei den Pflegekassen 
abgerechnet werden. Die Einzelhelfer quittieren ihren Einsatz 
auf einem einfach gestalteten Nachweis, der bei der Pflege-
kasse zur Abrechnung vorgelegt wird. Der ehrenamtliche Ein-
satz wird dann mit einer Aufwandsentschädigung abgegolten. 
Hilfesuchende entscheiden selbst, wem sie das Vertrauen für 
diese Art der Alltagsbegleitung entgegenbringen. Die einge-
setzten Alltagshelfer müssen mindestens 16 Jahre alt sein und 
dürfen nicht bis zum zweiten Grad mit dem Pflegebedürftigen 
verwandt oder verschwägert sein. Die Unterstützung durch 
eigene Kinder, Enkel oder Schwiegersöhne oder -töchter kann 
daher nicht abgerechnet werden. Wohl aber die Hilfe von 
Freunden, Nachbarn oder weiter entfernten Verwandten. Eine 
weitere Beschränkung: Ehrenamtliche Einzelhelfer dürfen 
nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig unterstützen. Ver-

mieden werden soll so eine gewerbliche Ausübung dieser 
Form der Alltagsunterstützung.
„Wir haben im Landkreis als einer von sieben Modellstandor-
ten in Baden-Württemberg die Hilfe durch Einzelhelfer bereits 
zwei Jahre vor Einführung der jetzigen Regelung erprobt und 
damit gute Erfahrungen gemacht,“ weist Landrat Gerhard Bau-
er auf die Vorreiterrolle des Landkreises in diesem Bereich hin. 
So kommt es, dass im Landkreis zum Start der neuen Verord-
nung bereits über 60 Einzelhelfer in etwa 50 Haushalten im 
Einsatz sind. Diese wurden in der Vergangenheit von Heike 
Ludwig, Mitarbeiterin im Seniorenbüro, unterstützt und be-
gleitet. In fachlichen Schulungen wurden beispielweise Wissen 
über Krankheitsbilder und praktische Tipps im Umgang mit 
bestimmten Alltagssituationen vermittelt. Daneben hatten die 
ehrenamtlichen Einzelhelfer die Möglichkeit, sich bei regel-
mäßig stattfindenden „Stammtischen“ über ihre Erfahrungen 
und Herausforderungen auszutauschen. „Diese Unterstützung 
und Begleitung möchten wir auch künftig anbieten, obwohl sie 
nicht mehr Voraussetzung für einen Einsatz als Einzelhelfer 
ist,“ unterstreicht Sozialdezernent Gerald Diem die Sinnhaftig-
keit einer Begleitung der Engagierten durch die Fachleute im 
Seniorenbüro. 
Erleichterungen bringt die überarbeitete Verordnung im Übrigen 
auch für die bisherigen Anbieter von Unterstützungsleistungen 
im Alltag. Künftig werden u.a. Schulungsanforderungen erleich-
tert. Die Voraussetzungen für die Anerkennung neuer Angebo-
te sind damit einfacher zu erfüllen. Durch die Erleichterungen 
erhofft sich auch das Land einen Ausbau dieses Angebots.
Ein Link zu detaillierten Informationen und weiteren Unterla-
gen zum Einsatz ehrenamtlicher Einzelhelfer ist auf der Web-
site des Pflegestützpunkts im Landkreis Schwäbisch Hall unter 
www.psp-sha.de/de/hilfen-im-alltag/entlastungsbetrag einge-
stellt. Für weitere Fragen zu diesem Thema können sich Inte-
ressierte an Frau Heike Ludwig im Seniorenbüro des Land-
kreises wenden: Tel. 0791/755-7207, h.ludwig@LRASHA.de.

Baum- und Heckenschnitte  
noch bis Ende Februar möglich
Wer seine Bäume und Hecken schneiden möchte, kann 
dies noch bis Ende Februar tun.
Mit Beginn des 1. März tritt die jährliche gesetzliche Vogel-
schutzzeit in Kraft. Bis einschließlich dem 30. September ist 
es dann verboten, Hecken, Bäume, Gebüsche und andere 
Gehölze zu roden, abzuschneiden, auf den Stock zu setzen 
oder auf andere Weise zu beseitigen.
Diese Regelung des Bundesnaturschutzgesetzes dient dem 
Schutz heimischer Vogelarten, die in dieser Zeit brüten und 
ihre Jungen aufziehen. Damit soll sichergestellt werden, dass 
Nester und Brutplätze ungestört bleiben.

Diese Ausnahmen gibt es:
Pflegevorhaben in Natur- und Landschaftsschutzgebieten, in 
geschützten Heckenbiotopen oder an Naturdenkmalen müs-
sen unabhängig vom Zeitraum grundsätzlich vorab mit der 
unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden. Ausnahmen 
gelten auch für Bäume in privaten Nutzgärten. Normale Form- 
und Pflegeschnitte, beispielsweise an Obstbäumen, sind das 
ganze Jahr über möglich. Aus Artenschutzgründen ist aber vor 
jedem Eingriff, egal, ob es sich um einen Schnitt, eine Fällung 
oder eine Rodung handelt, immer zu prüfen, ob wildlebende 
Tiere von dem Eingriff betroffen sein könnten.

Kontakt
Untere Naturschutzbehörde
Landratsamt Schwäbisch Hall
Karl-Kurz-Straße 44
74523 Schwäbisch Hall-Hessental
Tel. 0791/755-7397
E-Mail: naturschutzbehoerde@LRASHA.de

REST- UND  
BIOMÜLLABFUHR:

	 Montag, 17. Februar 2025

Halten Sie die Containerstandorte sauber!
Containerstandorte sind keine Müllplätze!
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KLIMAfit-Auszeichnung für fünf  
Unternehmen im Landkreis Schwäbisch Hall
In einer feierlichen Abschlussveranstaltung wurden die 
Projektteilnehmenden mit der Auszeichnung „KLIMAfit-
Betrieb“ für ihr Engagement im Bereich des betrieblichen 
Klimaschutzes belohnt.

Auszeichnung der ersten fünf KLIMAfit-Betriebe im Landkreis 
Schwäbisch Hall� Quelle: WFG Schwäbisch Hall

Energie einsparen, Effizienz steigern, Kosten senken und 
gleichzeitig zum Klimaschutz beitragen – das sind die Ziele des 
vom Land Baden-Württemberg geförderten KLIMAfit-Projekts. 
Darüber hinaus spielen im Projekt Networking und Wissens-
transfer eine entscheidende Rolle. Über ein knappes Jahr 
hinweg wurden die Projektteilnehmenden in vier Workshops 
und den parallel verlaufenden individuellen Vor-Ort-Terminen 
beraten. Das KLIMAfit-Projekt wurde vom Klimazentrum und 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises 
Schwäbisch Hall initiiert und fachlich von der Beratungsfirma 
CMC Sustainability begleitet.
Die nun ausgezeichneten Unternehmen dieser ersten Projekt-
runde könnten unterschiedlicher nicht sein: Mit dabei waren 
Produktion- und Fertigungsbetriebe, eine biologische Erzeu-
gergemeinschaft und ein Reiseveranstalter.
Trotz ihrer Unterschiedlichkeit haben alle Unternehmen zwi-
schendurch auch ähnliche Themen auf dem Tisch, wie den 
Ausbau der Photovoltaik und der Elektromobilität, den Umstieg 
auf klimafreundliche Wärmeversorgung oder die Erhebung von 
Energiedaten. Die Workshops im Rahmen des KLIMAfit-Pro-
jekts boten die Möglichkeit, sich zu ebendiesen Themen aus-
zutauschen.
„Das Projekt zeigt, wie gemeinsames Engagement positive 
Veränderungen bewirken kann“, freut sich die erste Landes-
beamtin Anil Kübel bei ihrer Begrüßungsrede.
Mit der Teilnahme am KLIMAfit-Projekt konnten die Unterneh-
men nicht nur ihre Wirtschaftlichkeit erhöhen, sondern tragen 
aktiv zum betrieblichen Umwelt- und Klimaschutz bei. Die 
Projektteilnehmenden sparen durch die umgesetzten oder ge-
planten Maßnahmen jährlich rund 75.000 Euro ein. Gleich-
zeitig werden 57.385 kWh Energie eingespart und der CO2-

Ausstoß um 38.848 kg reduziert. „Wir freuen uns über das 
Engagement der teilnehmenden Unternehmen und sind über-
zeugt, dass der Abschluss des Projektes keinesfalls das Ende 
ihrer Klimaschutzbemühungen bedeutet“, so Anil Kübel.
Die im Landkreis Schwäbisch Hall ausgezeichneten Un-
ternehmen sind:
•	 AFS Airfilter Systeme GmbH
•	 Lorenz Hoffmann GmbH
•	 OBEG Hohenlohe GmbH & Co. KG
•	 ReiseService VOGT GmbH & Co. KG
•	 Sager + Mack GmbH & Co. KG
Das Erfolgsmodell soll nun in die zweite Runde gehen:
KLIMAfit unterstützt kleine und mittlere Unternehmen sowie 
andere Organisationen beim Ausschöpfen ihrer Klimaschutz-
Potenziale. Einen Vorteil bietet die Teilnahme insbesondere 
auch für die zahlreichen Unternehmen, welche künftig direkt 
über die CSRD-Richtlinie oder indirekt über ihre Lieferketten 
dazu verpflichtet sind, CO2-Bilanzen zu erstellen. KLIMAfit 
liefert hier einen leichten Einstieg in das komplexe Thema und 
die Unternehmen können jetzt noch von der Förderung und 
der professionellen Unterstützung profitieren.
Unternehmen, die sich für eine Teilnahme am KLIMAfit-Projekt 
interessieren, können sich bei einer Online-Infoveranstaltung 
informieren. Diese findet am Donnerstag, den 20. Februar 
2025 von 15.00 – 16.00 Uhr online statt. Eine kurze Anmel-
dung ist unter www.event.wfgsha.de möglich. Bei Fragen zum 
Projekt können sich Interessenten auch direkt an Frau Caroline 
Schöner, Tel.  07904/94599-213; schoener@klimazentrum-
sha.de wenden.

Unsere JUbilareUnsere JUbilare

Unsere besten Wünsche zum Geburtstag
am Mittwoch, 19.2.
Herrn Detlef Mösenthin, Hengstfeld, 70 Jahre
am Freitag, 21.2.
Frau Anna Schmidt, Wallhausen, 85 Jahre
Wir gratulieren beiden Jubilaren sehr herzlich 
und wünschen ihnen für das neue Lebensjahr 

alles Gute, vor allem aber Gesundheit.

SchulnachrichtenSchulnachrichten
WeiterbildungWeiterbildung

Gemeinschaftsschule Rot am See
Schnuppernachmittag an der GMS Rot am See
Am Mittwoch, den 19.2.2025 haben interessierte Viertkläss-
ler*innen und deren Eltern von 14.00 – 16.00 Uhr die Möglich-
keit, die Gemeinschaftsschule kennenzulernen. Die Schü-
ler*innen können in verschiedene Unterrichtsfächer ab Klasse 
5 reinschnuppern. Während dieser Zeit haben die Eltern die 
Möglichkeit, sich in der Mensa über das Schulangebot zu in-
formieren. Für Geschwisterkinder von 4-8 Jahren gibt es eine 
Betreuung mit Bastelangebot. Treffpunkt für alle ist um 14.00 
Uhr in der Mensa.
Interessierte Eltern können zusätzlich am Dienstag, 25. Fe-
bruar ab 13.45 Uhr das Unterrichtsfach „IL“ kennenlernen. 
Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung kann in einer 
Klasse direkt beobachtet und nachgefragt werden.
Zur besseren Planung bitten wir um eine kurze Anmeldung per 
Tel. 07955/2390 oder per Mail unter post@schule-rotamsee.de.

Herausgeber: Bürgermeisteramt Wallhausen
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Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim

Einladung zum Nachmittag der offenen Tür am Albert-
Schweitzer-Gymnasium
Das Albert-Schweitzer-Gymnasium lädt alle interessierten 
Viertklässlerinnen und Viertklässler und deren Eltern herzlich 
dazu ein, den diesjährigen Nachmittag der offenen Tür am 
Mittwoch, den 19.2.2025 um 15.30 Uhr zu besuchen. Aufgrund 
des großen Interesses fi ndet eine zweite Begrüßungsrunde 
um 15.55 Uhr statt.
Nach dieser kurzen Begrüßung in der Aula durch den Schul-
leiter Christian Reinhardt freut sich die gesamte Schulgemein-
schaft darauf, unsere moderne Schule vorzustellen.
An zahlreichen interessanten Themenstationen präsentieren 
wir unser breitgefächertes Angebot und laden zu vielen ver-
schiedenen Mitmach-Aktionen, Vorführungen und Vorträgen 
ein.
Dabei sollen neben den Besonderheiten des G9-Profi ls auch 
das spezielle pädagogische Konzept unseres Gymnasiums, 
die diversen Züge und Angebote der naturwissenschaftlichen, 
gesellschaftswissenschaftlichen und sprachlichen Fächer so-
wie einzelne Arbeitsgemeinschaften und unser Ganztages-
angebot im Mittelpunkt stehen. Für das leibliche Wohl ist 
selbstverständlich auch gesorgt mit einem herzhaften Vesper- 
und Kuchenbuffet.
Der Nachmittag der offenen Tür bietet Eltern und den zukünf-
tigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern einen Einblick in 
die mit modernster Technik ausgestatteten Fachräume und 
Klassenzimmer und auch das Lehrerkollegium lädt zum Ken-
nenlernen ein.
Auch das speziell für die Neuankömmlinge ausgearbeitete An-
gebot „Gut ankommen am ASG“, um den Übergang von der 
Grundschule aufs Gymnasium so angenehm wie möglich zu 
gestalten, wird am Nachmittag der offenen Tür vorgestellt.
Das ASG bietet viel Raum für Entfaltung: Das Schülerzentrum 
mit gemütlichen Lern- und Aufenthaltsbereichen, einer Biblio-
thek und Computerräumen soll den Schülerinnen und Schü-
lern als Lern- und Lebensort dienen.
Das ASG darf sich mit der Auszeichnung „MINT-freundliche 
Schule“ schmücken - ein Siegel, das zeigt, dass Schulen in 
der Lage sind, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik didaktisch und pädagogisch sinnvoll aufzuarbei-
ten und mit vielfältigen Angeboten mutige, innovative und neue 
Talente zu fördern.
Der diesjährige Nachmittag der offenen Tür soll auf informative 
und unterhaltsame Art viele Einblicke in das Leben und den 
Alltag am Albert-Schweitzer-Gymnasium geben und damit 
eine Entscheidungshilfe für die Wahl einer weiterführenden 
Schule bieten.
Schon neugierig? Dann besuchen Sie doch vorab unseren 
virtuellen Rundgang, um sich ein detailliertes Bild unserer 
Schulgemeinschaft und der Räumlichkeiten zu machen. Unser 
Rundgang ist ab sofort unter www.asg-crailsheim.de abrufbar.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Im Notfall BereItIm Notfall BereIt

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für den
gesamten Landkreis Schwäbisch Hall
116 117 ohne Vorwahl, kostenfrei
Oder 0791/19222 (DRK-Leitstelle)
Werktags 18.00– 8.00 Uhr
Sa., So. und Feiertage   8.00– 8.00 Uhr

Zentrale Notfallpraxis im Landkreis Schwäbisch Hall:
DIAK Schwäbisch-Hall, Diakoniestraße 10, Tel. 0791/753-4567
Öffnungszeiten jeweils an Wochenenden und Feiertagen von 
10.00 – 18.00 Uhr

Rettungsdienst  Rufnummer 112

Augenärztlicher Notdienst Telefon 116 117

Änderung Notdienst
Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-
Württemberg (KVBW) muss vorüberge-

hend die Öffnungszeiten der allgemeinen Notfallpraxen 
in Baden-Württemberg einschränken. Hintergrund ist 
ein Urteil des Bundessozialgerichtes (BSG), das weit-
reichende Konsequenzen für den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst hat und daher Anpassungen an der 
Struktur erforderlich macht.
Diese Änderung gilt seit 25.10.2023 und vorerst bis 
auf Weiteres.
Wir bitten Sie, die aktuellen Öffnungszeiten Ihrer Not-
fallpraxis auf unserer Homepage unter nachfolgendem 
Link https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/
notfallpraxis-fi nden einzusehen.
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungs-
zeiten ohne vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis 
kommen. Für nicht gehfähige Patienten kann in drin-
genden Fällen und einer erforderlichen Akutbehand-
lung ein Hausbesuch über die 116117 angefragt wer-
den. Bei medizinischen Notfällen, insbesondere bei 
Verdacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss sofort 
der Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden.

HNO-Notfallpraxis Heilbronn
Tel. 0180-5120112
Sa, So und Feiertage 10.00 – 20.00 Uhr

Zahnarzt
Zentrale Rufnummer: 0761 12012000

Apotheken-Notdienst
Freitag, 14.2.2025 Apotheke Rot am See
Samstag, 15.2.2025 Hof-Apotheke Schillingsfürst
Sonntag, 16.2.2025 Qmediko-Apotheke 
   im Ärztehaus Schwäbisch Hall
Montag, 17.2.2025 Jagst-Apotheke Crailsheim
Dienstag, 18.2.2025 Roßfeld-Apotheke Crailsheim
Mittwoch, 19.2.2025 Apotheke Blaufelden
Donnerstag, 20.2.2025 Rats-Apotheke Crailsheim
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Öffentlich zugänglicher 
Defi brillator (AED)
DS – Der Seniorendienst,
Kirchenweg 32, Wallhausen
Edeka Rühling, Frankenstraße 50,
Wallhausen 
(während der Öffnungszeiten)

Kirchliche NachrichteNKirchliche NachrichteN

Vortrag mit PowerPoint-Präsentation 
zum ev. Gesangbuch
Am Sonntag, 16. Februar, veranstaltet das Bezirkskantorat 
Blaufelden einen Vortrag zum Evangelischen Gesangbuch im 
Gemeindehaus am Hofgarten in Kirchberg. Beginn ist um 
19.00 Uhr.
Dieser Vortrag befasst sich unterhaltsam und greifbar mit den 
politischen und gesellschaftlichen Hintergründen des 16. Jahr-
hunderts rund um die Entstehung des Gesangbuches. Mithilfe 
einer PowerPoint-Präsentation wird veranschaulicht, warum 
Luther begann, deutsche Kirchenlieder zu schreiben und in 
der Folge die ersten deutschsprachigen Gesangbücher ent-
standen. Exemplarisch werden einige Lieder und ihre Beson-
derheiten vorgestellt.
Interessante Querverbindungen zu Kunst und Architektur des 
16. Jhd. sowie moderne, kabarettistische Bearbeitungen eini-
ger Lieder runden den abwechslungsreichen Vortrag ab.
Den Vortrag hält Dipl.-Kirchenmusikerin Iris Allex. Sie studier-
te neben Kirchenmusik auch Cembalo in Esslingen und Tou-
louse. Sie war einige Jahre Kantorin in Ulm-Söfl ingen und lebt 
inzwischen mit ihrer Familie als freiberufl iche Kirchenmusike-
rin und Klavierpädagogin in Reutlingen.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Offenes Singen
mit Bezirkskantorin Stefanie Pfender
Am Donnerstag, 20. Februar, lädt Bezirkskantorin Stefanie 
Pfender zu einem Offenen Singen ein. Beginn ist um 19.30 Uhr 
im Gemeindesaal Lendsiedel.
Eingeladen sind alle, die Freude am Singen in Gemeinschaft 
haben und auch gerne neue Lieder kennenlernen. Es dürfen 
auch Wunschlieder eingebracht werden.
Das Offene Singen ist kostenlos und dauert ca. eine Stunde. 
Herzliche Einladung!

Wort-Klänge im Hausen am Bach
Musik und Lesungen zur Besinnung
Am Sonntag, 23. Februar, fi ndet in der Ev. Magdalenenkirche 
in Hausen am Bach die nächste Veranstaltung der beliebten 
Reihe „Wort-Klänge“ statt. Beginn ist um 17.00 Uhr, Dauer ca. 
45 Minuten.
Pfarrer Norbert Seibold übernimmt die Lesungen, Bezirks-
kantorin Stefanie Pfender gestaltet den musikalischen Part. 
Auf der historischen Orgel mit romantischer Disposition wer-
den abwechslungsreiche Werke verschiedener Epochen und 
Stilrichtungen zu hören sein.
Die Orgel wurde im Jahr 1916 von den Gebrüdern Link aus 
Giengen/Brenz erbaut und verfügt über neun Register auf zwei 
Manualen und Pedal.
Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Kirchenmusik im 
Bezirk sind willkommen. Herzliche Einladung!

Allgemeine kirchliche Nachrichten
Wochenspruch zum Sonntag, 16. Februar 2025 –
Septuagesimä –
Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf 
unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.
 (Daniel 9,18)
Andachten und Gottesdienste auf dem „Good News für 
Hohenlohe“-Kanal:
Herzliche Einladung zum Live-Stream-Gottesdienst auf dem 
Good News-Kanal am Sonntag, 16. Februar aus Blaufelden.
Die Telefon-Andachten können Sie täglich unter der Num-
mer 07936/3199990 anhören.

Evangelische Kirchengemeinde 
Wallhausen und Schainbach

Sonntag, 16. Februar 2025
9.15 Uhr Gottesdienst in Wallhausen mit 
Pfr. i. R. Ulrich Hermann
10.30 Uhr Gottesdienst in Schainbach mit 
Pfr. i. R. Ulrich Hermann

Montag, 17. Februar 2025
 19.30 Uhr Kirchenchorprobe 
  in Wallhausen im Gemeindehaus
Dienstag, 18. Februar 2025
 9.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus in Wallhausen 

zum Thema „Wir spielen mit großen und kleinen 
Bällen“.

Mittwoch, 19. Februar 2025
 15.00 Uhr –  16.30  Uhr Konfi rmandenunterricht im Ge-

meindehaus in Hengstfeld
Donnerstag, 20. Februar 2025
 19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung im Gemeindehaus 

in Wallhausen
Freitag, 21. Februar 2025
 16.00 Uhr Konfi rmandenunterricht im Gemeindehaus in 

Wallhausen mit Pfarrer Matthias Hammer (bis 
18.00 Uhr)

Samstag, 22. Februar 2025
 10.00 Uhr „TeamLieder“ – Grundkurs Singleitung im Ge-

meindehaus in Wallhausen. Der Kurs kann nur für 
angemeldete Personen besucht werden (bis 
12.00 Uhr).
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Sonntag, 23. Februar 2025
	 9.30 Uhr	 Kinderkirche in Wallhausen im Gemeindehaus 

mit dem Thema Gottes Fürsorge und es wird ge-
bastelt (bis 11.30 Uhr).

	10.30 Uhr	 Gottesdienst in Wallhausen mit Pfarrer in Ruhe 
Karl-Otto Matthes

Vertretung im Pfarramt
Pfarrer Lennart Meißner ist krankheitsbedingt momentan 
nicht im Dienst. Die Vertretung im Pfarramt hat freundlicher-
weise Pfarrer Bastian Hein aus Hengstfeld übernommen 
(Tel. 07955/2246, Bastian.Hein@elkw.de).
Unsere Pfarramtssekretärin Barbara Hesser, ist mittwochs 
von 14.30 – 16.30 Uhr und freitags von 9.00 – 11.30 Uhr unter 
Tel. 07955/2279 erreichbar. Ansonsten können Sie gerne auch 
eine E-Mail an pfarramt.wallhausen@elkw.de schicken.

Evangelische Kirchengemeinde  
Hengstfeld-Michelbach/Lücke

Sonntag, 16. Februar 2025 – 
Septuagesimä
	9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Bastian 
Hein in Hengstfeld in der Kirche mit Abend-
mahl
	10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Bastian 
Hein in Michelbach/Lücke in der Kirche mit 
Abendmahl

Montag, 17. Februar 2025
	19.30 Uhr	 Kirchenchorprobe 
		  im Gemeindehaus in Hengstfeld
Mittwoch, 19. Februar 2025
	15.00 Uhr	 Konfirmandenunterricht 
		  in Hengstfeld im Gemeindehaus
	20.00 Uhr	 Posaunenchorprobe 
		  in Hengstfeld im Gemeindehaus
Donnerstag, 20. Februar 2025
	14.30 Uhr	 Seniorenkreis in Hengstfeld im Gemeindehaus 

mit Kathrin Hagelstein. Wir machen Sitzgymnastik!
Freitag, 21. Februar 2025
	16.30 Uhr	 Jungschar im Gemeindehaus in Hengstfeld
Sonntag, 23. Februar 2025 – Sexagesimä 
	10.00 Uhr	 Gottesdienst mit Pfarrer Bastian Hein 
		  in Michelbach/Lücke in der Kirche
	10.00 Uhr	 Kinderkirche in Michelbach im Gemeindehaus mit 

dem Thema Jahreslosung

Katholische Kirche 
Rot am See/Kirchberg/Wallhausen

Pfarrbüro:
Am Eichenhain 2, 74585 Rot am See, 
Tel. 07955/925043,
E-Mail: StMichael.RotamSee@drs.de
Homepage: 	 www.seelsorgeeinheit-
		  hohenloher-ebene.de

Bürozeiten:
Unser Pfarrbüro ist mittwochs von 8.30 – 11.30 Uhr besetzt.
Pfarrer Bernhard Fetzer
Tel. 07955/925045
Beerdigungsdienst: Pfarrer Bernhard Fetzer
Kirchen geöffnet
Unsere Pfarrkirche St. Michael in Rot am See ist dank der 
Bereitschaft von Freiwilligen aus der Gemeinde auch außer-
halb der Gottesdienste zum persönlichen Gebet geöffnet von 
9.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Vielen Dank für diesen ehrenamtlichen 
Dienst!!
6. Sonntag im Jahreskreis
Schriftlesungen: 
Jer 17, 5-8; 1 Kor 15, 12.16-20; Lk 6, 17.20-26
Samstag, 15. Februar 2025
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Kirchberg
Sonntag, 16. Februar 2025
	 9.00 Uhr	 Eucharistiefeier Gerabronn
	10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Blaufelden
	10.30 Uhr	 Wortgottesfeier in Schrozberg
Gottesdienste an den Werktagen
Dienstag, 18. Februar 2025
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Gerabronn
Mittwoch, 19. Februar 2025
	18.00 Uhr	 Rosenkranzgebet in Bartenstein
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Bartenstein
Donnerstag, 20. Februar 2025
	18.00 Uhr	 Rosenkranzgebet in Schrozberg
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Schrozberg
7. Sonntag im Jahreskreis
Schriftlesungen: 
1 Sam 26, 2.7-9.12 – 13.22-23; 1 Kor 15, 45-49; Lk 6, 27-38
Samstag, 22. Februar 2025
	17.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Schrozberg
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Langenburg
Sonntag, 23. Februar 2025
	 9.00 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Gerabronn
	10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Rot am See
Gottesdienste an den Werktagen
Dienstag, 25. Februar 2025
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Langenburg
Mittwoch, 26. Februar 2025
	18.00 Uhr	 Rosenkranzgebet in Bartenstein
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Rot am See

Diakoniestation Blaufelden
www.diakoniestation-blaufelden.de

Bürozeiten 	 Mo. – Do. 	�  8.00 – 16.30 Uhr
	 Fr. 	�  8.00 – 13.00 Uhr

Beratung/Pflege
Monika Burkert und Christl Pries, Tel. 07953/886-18
Hauswirtschaft/Familienpflege
Barbara Reszies, Tel. 07953/886-17

Betreuung: Martina Hahn, Tel. 07953/886-34
Essen auf Rädern/Hausnotruf
Waltraud Fetzer, Tel. 07953/886-25

Pflegeteam Wallhausen: Tel. 07955/7841
Hospiz – Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen
Einsatzleitung: Tel. 0171/5775934
Kontaktadresse: Hospizverein Blaufelden, Hauptstraße 11, 
74572 Blaufelden, hospiz.blaufelden@yahoo.de,
www.kirchenbezirk-blaufelden.de/Einrichtungen/Hospiz
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Aus dem VereinslebenAus dem Vereinsleben

SpVgg. Hengstfeld-Wallhausen
Abteilung Jugendfußball
Die Jugend startet in die Vorbereitung
Es beginnt die heiße Phase. Die Spielpläne sind ge-
schrieben. Ab Anfang März startet unsere Jugend in 

die Rückrunde. Somit geht es jetzt schon in die Vorbereitung 
und die ersten Testspiele stehen an.

Vorschau:
B-Jugend
15.2.2025, um 10.00 Uhr in Rot am See
SGM Hengstfeld/Rot am See/Brettheim –
SG Schnelldorf/Schopfloch
27.2.2025, um 19.00 Uhr in Rot am See
SGM Hengstfeld/Rot am See/Brettheim –
SG Wind (Wettringen/Insingen/Diebach)

C-Jugend
14.2.2025, um 18.00 Uhr in Rot am See
SGM Hengstfeld/Rot am See/Brettheim –
SGM Gammesfeld/Bartenstein/Schrozberg
22.2.2025, um 12.30 Uhr in Rot am See
SGM Hengstfeld/Rot am See/Brettheim –
SG Schnelldorf/Schopfloch

D-Jugend
15.2.2025 um 13.00 Uhr in Satteldorf
SpVgg Satteldorf – SGM Hengstfeld/Rot am See/Brettheim
22.2.2025 um 9.15 Uhr in Crailsheim
TSV Crailsheim – SGM Hengstfeld/Rot am See/Brettheim

Hengstfelder Fasching 2025
Was für eine Party, volles Haus, Riesenstimmung. 
Alle Fotos auf unserer Facebookseite.

Förderverein Bürgerhaus Michelbach/Lücke
Der Förderverein Bürgerhaus Michelbach/Lücke 
lädt herzlich ein zur Jahreshauptversammlung am

Donnerstag, den 13.3.2023, um 19.00 Uhr
im Bürgerhaus in Michelbach/Lücke.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht der Schriftführerin
3. Kassenbericht
4. Bericht Kassenprüfer
5. Grußworte
6. Entlastung
7. Ehrungen
8. Ausblick 2025
9. Verschiedenes
Wünsche und Anträge sind schriftlich bis Freitag, 7.3.2025 an 
den 1. Vorsitzenden, Dirk Karst, Kreuzweg 1, einzureichen.
Auf eine rege Teilnahme freut sich die Vorstandschaft.

Werden Sie Mitglied in den örtlichen Vereinen!
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Naturhelden weisen auf 
Müllentsorgung hin

Provokatives Zuwiderhandeln kann man 
diese Art der Abfallentsorgung nennen.
Unbekümmert haben Unbekannte hier 
Gartenabfälle entsorgt, ausgerechnet sol-
che, die ohnehin nur sehr langsam ver-
rotten wie Eier-, Orangen- und Zitronen-
schalen.

Dabei weist das nebenstehende Schild am Eingang des 
Drachenwaldes ausdrücklich darauf hin, dass hier Garten-
abfälle, Schutt und sonstige Abfälle nichts zu suchen 
haben.  
Gegen kleingeschnittene 
Schalen von Zitrusfrüch-
ten in der Biotonne ist 
nichts einzuwenden, doch 
wirkt der niedrige pH-Wert 
von Zitrusfrüchten einer 
Verrottung generell ent-
gegen.
Bitte achten Sie auf ein 
sauberes Erscheinungs-
bild in und außerhalb un-
serer liebenswerten Ort-
schaften, aber auch zum 
Wohl der Tierwelt.

Mitteilungen  Mitteilungen  
aus den nachbargeMeindenaus den nachbargeMeinden

Selbsthilfegruppe 
für Parkinsonkranke Crailsheim
Die Selbsthilfegruppe für Parkinsonkranke trifft sich wieder am 
Mittwoch, 19.2.2025, um 14.00 Uhr – ca. 16.00 Uhr in der 
Christuskirche in Crailsheim, Breslauer Str. 60.
Alle Interessierten, Betroffenen und deren Angehörige sind 
herzlich eingeladen. Nähere Auskünfte erteilen gerne: Martin 
Wendelin, Tel. 07951/7733 und Martin Wörner, Diakon i. R. 
Tel. 07951/21720.

SV Brettheim
Erster Brettheimer Fasching 2025
Am Samstag, 22.2.2025 fi ndet der 1. Faschingsball in der Turn- 
und Festhalle in Brettheim statt.
Veranstalter: SV Brettheim 1954 e. V.
Bewirtschafter: Brettheimer Vereinsheim e. V.
Für Stimmung sorgt die Band Hally Gally!
In verschiedenen Mottobars ist für jeden Geschmack etwas 
dabei! Eintritt: 10,00 EUR, Einlass ab 20.00 Uhr!
Alle Faschingsfans sind zu diesem Faschingshighlight herzlich 
eingeladen.

Reubacher Sommertheater
Der Vorverkauf für das Reubacher Sommertheater 2025 
beginnt, sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Karten!
Ab dem 1.3.2025 können Tickets für die diesjährige Saison im 
Onlineshop über die Homepage www.reubachersommerthea-
ter.de, sowie das Rathaus Rot am See (Tel. 07955/381-0) und 
den Ticketshop des Hohenloher Tagblatts (Tel. 07951/409112) 
erworben werden.

In diesem Jahr ist auf Reubachs Freilichtbühne die Komö-
die „Kohlhiesels Töchter“ von Andreas Wening, frei nach 
Hanns Kräly zu sehen.
Zum Inhalt:
Gastwirt Kohlhiesel hat zwei Töchter, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten: Lisa hat in der Stadt eine Lehre zur Ho-
telfachfrau erfolgreich absolviert, Susi ist ist praktisch nie aus 
dem Gasthof und Heimatdorf herausgekommen.
Lisa ist kultiviert, attraktiv und begehrenswert. Susi, nun ja... 
Susi eben nicht.
Als Lisa auf den elterlichen Hof zurückkehrt ist dieser bald 
voll von Verehrern. Doch so schnell läuten die Hochzeitsglo-
cken nicht, denn Mutter Kohlhiesel hat auf dem Sterbebett 
ihrem Mann das Versprechen abgenommen, dass die lieb-
reizende Lisa erst dann vor den Traualtar treten darf, wenn 
auch die kratzbürstige Susi unter der Haube ist. Ansonsten 
erhält keine der beiden Töchter ihren Erbanteil.
Die Herren um Lisa hecken daher einen hinterhältigen Plan 
aus, um die Bestimmungen des Testaments zu umgehen. 
Das Vorhaben verläuft allerdings nicht wie gedacht und so 
nehmen die Verwicklungen ihren Lauf...
Das bekannte Stück von Hanns Kräly ist stark angelehnt an 
Shakespeares Komödie „Der widerspenstigen Zähmung und 
wurde mehrfach, unter anderem mit Liselotte Pulver verfi lmt.

Gespielt wird an folgenden Terminen:
Freitag, 4.7.2025  Donnerstag, 10.7.2025
Samstag, 5.7.2025 Freitag, 11.7.2025
Sonntag, 6.7.2025 Samstag, 12.7.2025
Beginn des Stückes ist jeweils 20.30 Uhr, Festbetrieb mit 
Bewirtung ab 19.00 Uhr.

TSV Gaggstatt
Wir laden alle Mitglieder am Samstag, 1.3.2025 zu einer klei-
nen Feier (als Ersatz für die Weihnachtsfeier) in die Alte Schule 
in Gaggstatt ein. Wir starten um 20.00 Uhr und werden gemüt-
liche Stunden bei gutem Essen und Trinken verbringen.
Es freut sich das Vorstandsteam des TSV.

Was sonst noch  Was sonst noch  
interessiertinteressiert

Aktive Junge Christen
Herzliche Einladung zum Offenen Abend mit Friedemann und 
Katharina Kuttler zum Thema Glauben und Anfechtungen. 
Dieser findet am Samstag, dem 15. Februar 2025, um 
20.00 Uhr im Gemeindehaus Blaufelden statt.
Der Offene Abend wird als Hybridveranstaltung durchgeführt, 
sowohl als Präsenzveranstaltung vor Ort als auch als Online-
Übertragung. Alle weiteren Infos sowie den Link zu den Ver-
anstaltungen fi ndet ihr unter www.ajc-ev.de.

Beste Chancen 
auf Ausbildungs- und Studienplätze!!!
Einladung zur Info-Veranstaltung
Montag, 17. Februar 2025, 17.00 Uhr beim Polizeirevier Crails-
heim, Parkstr. 7
Dauer: ca. 1,5 Stunden. Hier erfahrt ihr alles über den Einstieg 
in den mittleren und gehobenen Dienst, die Ausbildung, bzw. 
das Studium und Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Baden-
Württemberg.
Eine persönliche Anmeldung ist erforderlich. Bitte meldet euch 
per E-Mail an:
aalen.berufsinfo@polizei.bwl.de
Viele interessante Informationen, Bilder und Videoclips zur 
Polizei Baden-Württemberg gibt es auch bereits vorab unter 
www.karriere-polizei-bw.de



MittelaltermarktMittelaltermarkt
Stadtfeiertag Kirchberg an der JagstStadtfeiertag Kirchberg an der Jagst

22. und 23. Februar 
• Jagdbogenturnier
• Ritterturnier
• Vieh- und Mostprämierung

Stadtverwaltung Schloßstraße 10 74592 Kirchberg / Jagst. Tel. 07954 9801- 0  E-Mail: info@kirchberg-jagst.de  www.kirchberg-jagst.de 

5 € Tageskasse Erwachsene | Kinder frei 
4 € im Vorverkauf bei der Stadtverwaltung

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 
sofort oder nach Vereinbarung einen versierten

kaufmännischen
Mitarbeiter (m/w/d)

in Teilzeit (ca. 20 Wochenstunden).

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit 
der Klärung von telefonischen Anzeigenanfragen sowie die An-
gebotserstellung. Des Weiteren zeitweise die Betreuung der 
Telefonzentrale, die E-Mail-Verwaltung sowie verschiedenste 
Büro- und Administrati onstäti gkeiten. 

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie gute PC- 
und Offi  cekenntnisse sind dafür Voraussetzung. Wir erwarten 
Teamfähigkeit, eigenständiges Arbeiten, ein freundliches Auf-
treten am Telefon sowie Verantwortungsbewusstsein und Zu-
verlässigkeit im Umgang mit den Ihnen gestellten Aufgaben.

Wenn Sie an einem sicheren Arbeitsplatz auf Dauer sowie an 
einem freundlichen und familiären Arbeitsumfeld interessiert 
sind, reichen Sie bitt e Ihre Bewerbungsunterlagen bei uns ein, 
gerne auch per E-Mail an verwaltung@krieger-verlag.de oder 
rufen Sie uns bei Vorabfragen unter Telefon 0 79 53/98 01-20 an.

 Postf ach 1103 • 74568 Blaufelden
 Telefon 0 79 53/98 01-0

DER REDAKTIONSSCHLUSS 
für Ihre Farbanzeige im Mitteilungsblatt ist für Ihre Farbanzeige im Mitteilungsblatt ist für Ihre Farbanzeige im Mitteilungsblatt ist 

jeweils Montag, 10.00 Uhrjeweils Montag, 10.00 Uhr

Durchwahl:
98 01-0  Zentrale, 

Anzeigenannahme
98 01-20 Buchhaltung
98 01-21  Rechnungsstellung
98 01-23  Austrägerverwaltung
98 01-40 Anzeigensatz
  Ansprechpartner für 

Datentransfer per E-Mail
98 01-37 Redaktionssystem
98 01-90 Telefax

HIER geht‘s direkt 
zu Ihrem Ansprechpartner 

Vorwahl:
0 79 53

Krieger
Wir machen Mitteilungsblätter!



Mitarbeiter (m/w/d) für unser Büro
in Crailsheim gesucht 

Bestattungsinstitut Lindenmeyer, 
Grabenstraße 23-25, 74564 Crailsheim, 07951/5371
oder: ewert@guterabschied.de

                      indenmeyer 
BestattungsinstitutL

Wenn Sie Interesse an der Bestattungsbranche haben, 
gute kaufmännische Kenntnisse mitbringen, gerne mit 
und für Menschen arbeiten, Bewerbung an:

Diakonie:: 
Schnelldorf -Schlägt dein                        auch für die Pflege?

Wir suchen Kollegen für unsere ambulante Diakoniestation 
in 91625 Schnelldorf:

• Pflegefachkraft (m/w/d) in Teilzeit

• Bürokraft (m/w/d) in Teilzeit

Wir bieten:
• Einen sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Gute Bezahlung
• Abwechslungsreiche Tätigkeit

Die ausführliche Stellenausschreibung findest du auf unserer 
Homepage www.diakonie-schnelldorf.de

Ansprechpartner:
Frau Daniela Eller unter Tel. 07950-2100 (Die. – Do. 8:00-12:00 Uhr) 
Frau Zwirner (PDL) unter Tel. 0177-464 3592 

Wenn du gerne in unser Team kommen möchtest, dann freuen wir uns 
über deine Bewerbung an: diakonie.schnelldorf@elkb.de

Wir sind eine kleine und feine ambulante Pflegestation 
in der Gemeinde Schnelldorf!

SPD-Ortsverein
Hohenloher Ebene

Motorsägenkurs
in Schnelldorf

Web-Seminar: Do., 6.3.2025 (18.00-21.30 Uhr) 
Praxis: Sa., 8.3.2025, (8.00–12.30 od. 13.00–17.30 Uhr)

www.euroforst.de          01 60/96 45 51 90        Guse        180,– E

Seilwinden-Prüfung 2025

18.03. – 21.03.2025
bei uns in Rot am See!

Wir bitten um Anmeldung
Telefon: 0 79 55/22 94

Biete Mitleserschaft bei gleich-
zeitiger fi nanzieller Beteiligung für 

das Hohenloher Tagbla�  in 
74599 Wallhausen (Hauptort) 

Tel.: 0 79 55/9 26 58 50

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort
oder nach Vereinbarung einen

Mitarbeiter (m/w/d)

zum Korrekturlesen, in Teilzeitbeschäft igung 
oder alternati v auf 556-Euro-Basis

(Arbeitszeit auch nachmitt ags)

Hierbei sind besonders gute Deutsch- und Rechtschreib-
kenntnisse wichti g.

Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, 
eine angemessene Vergütung sowie die üblichen Sozial-
leistungen.

Wenn Sie an einer sicheren Beschäft igung auf Dauer 
sowie an einem freundlichen und familiären
Arbeitsumfeld interessiert sind, reichen Sie bitt e Ihre 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail unter
gudrun.mack@krieger-verlag.de ein oder rufen 
Sie uns unter Telefon 0 79 53/98 01-20 an.

Postf ach 1103 • 74568 Blaufelden
Telefon 0 79 53/98 01-0

ANZEIGEN BITTE RECHTZEITIG AUFGEBEN!


